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Als mitten im Sommerloch [984 Bundeskanzler Kohl den Abbau der Kontrollen an 
der Grenze zu Frankreich ankündigte, rief dies unter deutschen Polizisten wahre 
Emparungsstürme hervor. Befand sich doch die BRD jusl in einer Debatte, die zur 
Verstärkung der GrenzkontrolJen mit Hilfe des neuen Personalausweises führen 
sollte. Der Ankündigung folgte die Unterzeichnung eines Abkommens mit Frank­
reich Ende Oktober desselben Jahres, mit dem die Grenzkomrollen auf Stichproben 
des ansonsten langsam 11 icßenden Verkch rs red uzi ert wu rden. Im Juni t 985 wurde 
diese Praxis mit der Unterzeichnung eines Vertrages im luxemburgischen Schengcn 
erweitert auf die Benelux-Länder. 
Projektiert wurde mit diesem Vertrag gleichzeitig die generelle Abschaffung der 
Kontrollen zwischen den beteiligten fünf Ländern zum LJanuar 1990. Bis zu 
diesem Datum sollten ferner sogenannte "Ausgleiehsmaßnahmen~ für den durch 
den Wegfall der Grenzen angeblich entstehenden "Sicherheitsverlust" ausgearbeitet 
sein. Das Ganze sollte in einem weiteren Sehengener Abkommen besiegelt werden. 
Seitdem brüten mehrere Arbeicsgruppcn der Sehengcn-Konferenz über die Ausge­
staltung vor allem der »Ausgleichsrnaßnahmen«. Sie legen damit gleichzeitig die 
Grundlage für eine entsprechende Regelung auf der Ebene der EG, im Rahmen 
derer die Aufhebung der BinncngrenLen für 1993 ~ngepeilt ist. 

I. Sicherheitsverluste? 

Bei der Polizei ist das Erstaunen über die 1984 eingeleitete Politik mittlerweile einer 
wahren Siehcrheitshysterie gewichen. Je näher der r. Januar [990 herannahte, um so 
stärker wurden die Warnungen vor dem LU erwartenden .. Sicherheitsverlust« . Das 
Europa der Zukunft, so konnte man lesen, werde zu einem »Mekka der Kriminel­
len". Gewarn[ wurde und wird vor allem vor den Gefahren der organisierten 
Kriminalität, insbesondere des Rauschgifthandels, und des Terrorismus. In diese 
Kerbe hauen allerdings nicht nur Polizeiführer, sondern auch Vertreter der etablier­
ten Parteien, derselben, die die Vereinigung Europas in dicken Lettern auf ihre 
Fahnen geschrieben haben. Die offenen Grenzen scheinen derart unsicher zu 
werden, daß sich etwa im nordrhein-wcstf:'ilischen Landtag die Fraktionen von 
SPD, FDP und CDU nahezu zeitgleich zu fast identischen Anträgen genötigt sahen. 
Unter diesem Druck wurde der geplante Termin der Grenzäffnung bereits im 
Sommer 1989 endgi.iltig bis nach Inkrafttreten der .. Ausgleichsmaßnahmen« ver­
schoben. 
Die Realität sieht freilich wie so oft anden aus, als das die StaaL~paneien und ihre 
Polizei darstellen. Die Zahlen des jährlichen Berichts des Bundesgrenzschutzes 
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weisen beim genaucren Lesen die Grenzkontrollen als ein ausländerpolitisches 
Instrumentarium aus. nicht aber als Bremse der schweren oder organisienen Krimi­
nalitk Laut BGS-Berichr für [988 wurden an ~lIen bundesdeulschen Grenzüber­

gängen zusammen im Jahre 1938 insgesamt [23875 Ausländer zurückgewiesen, 
davon [896 wegen des Verdachts der iUegalen Arbeitsaufnahme. Im selben Jahr gab 

es 102956 Grenzaufgriffe. von denen wiederum 3 [ 290 wegen Vergehen gegen paß­
und ausländerrechtliche Bestimmungen erfolgten. 

Wie wenig schwer die Kriminalität ist, die an den Grenzen der Republik herausgefil­
ten wird. zeigt die Tatsache, daß nur in [5436 dieser [02956 Fälle drr Aufgriff zu 
einer Festnahme fÜhree. Der Rest hat also nur die Aufemhaltsennittlung oder die 
vorläufige Verhinderung der Ausreise zur Folge. Erfahrungsgem:lß liegt die Zahl der 
Fälle, in denen Haftbefehle ausgestellt werden, wiederum erheblich unter der der 
Festnahmen. 
Ganz im Gegenteil zur offiziellen Interpretation, die mit der Größe der Zahlen 
imponieren will. bieten die Zahlen selbst also ein eher beruhigendes Bild . Dies gilt 
ebenfaJls in dem Bereich, der derzeit zur Fabrikation von Schreckensvisjonen 

herhalten soll : dem des Drogenhandels. Von den Aufgriffen an allen bundesdeut­

schen Gren~en bezogen sich [98865 [8 lind J 987 6482 Fälle auf Drogendelikte. '987 
ereigneten sich rund zwei Drittel davon, über 4000 fälle, an den Grcnun zu den 
Unterzeichnerstaaten des Schengen-Abkommens, die meisten davon an der Grenze 
zu Holland (genaue Zahlen liegen nicht vor). Über diese Gren7.e nießc aber 

bekanntermaßen nur der "Ameiscnhaodel •• also der Handel mit kleineren Mengen. 
Der große organisienc Orogenschmuggel komme jedoch zumeist uber die »Balkan­
route •. 

Die Ziffern, die der BGS verö(fendicht, belegen :Uso gerade nicht die Gefahr. die 

von einem Abbau der Grenzen. insbesondere der westlichen Grenzen ausgehen soll. 
Sie belegen viel eher, daß die Polizei bei den Grenzkontrollen gege.nuber den 

Kleinhandlern weit erfolgreicher ist als gegenüber dem großen organisierten Han­
del. und daß Grenzkontrollen ein wenig taugliches Mittel gegen den gefurchtetcn 
Drogenhandc1 darstellen. Konträr zu den publikumswirksamen Beschwörungen 
weiß dies auch der derzeirige Bundesinnenminister. In seiner Einführungsrede beim 

BKA erkläne er völlig zu recht : 

.Die Erfahrung zcigl. dlß das Instrument der Grenzkoncrollc gegenüber organisicncr Krimi­
nalität nur eingeschränk[ ",irksrun ist. Gezielte Enniulungcn und Fahndung sind erfolgreicher 
als die routinemäßige, auf Stichproben rcduziene Ausw~iskontrolle und Fahndungsabfrage. 
Ocr Schlagbaum iSI kein besonders intelligentes rahndungsinstrumenl. Im Drogenhandel 
haben sich die Kartelle schon längst auf die Grcnzkonrrollen eingestell!. Schon bnge ist uns 
dort kein Financier, kein Hintumann mehr ins Nelz gegangen .• ' 

Die Warnungen vor Europa als dem ~Mekka der organisierten Kriminalität­

ergeben daher nur dann einen Sinn, wenn sie als Legitimation für die .. Ausgleichs­

maßnahmen« begriffen werden. für das Besucben. die Zusammenarbeit der europäi­
schen Polizeien zu verstarken. Diesen Wunsch haben aber die europruschen Polizei­
führer und Innenpolitiker schon seit langem - und zwar unabhängig von der 
wachsenden politischen Integration der EG. Das Gerangel um die »Ausgleichsmaß­

nahmen« bietet nun eine Gelegenheit. 5achlichen und zeitlichen Druck für die 

Durchsetzung dieser Wünsche zu entfaJten. 
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ll. Europäische Zusammenarbeit der Polizeien - Bilanz der Entwicklung 

I. D,e konventIOnellen Formen der ZusammenarbeIt der Polizeten und ihre 
Begrenzungen 

Der neuerliche Schub der Internationalisierung zeichnet sich gerade dadurch aus, 

daß er sich nicht in erster Linie auf das konventionelle Instrumentarium bezieht. Die 

Barrieren der nationalen Souveränität und der Vorrang der Justiz, wie sie sowohl in 

den nationalen und irHemationa]en Regelungen der Auslieferung und der Rechts­

hilfe in Strafsachen, als auch in den Interpol-Statuten enthalten sind, sollen umgan­

gen bzw. überwunden werden. Angestrebt wird eine direkte Zusammenarbeit der 

Polizeien. 

a) Internationale RecJJlShJ[e und Auslie[erung 

Mit geringen Ausnahmen (»sonstige Rechtshilfe«, §59 IRG) gelt<>o in diesem 

Bereich die Grundsätze der Beiderseitigkeit und der beiderseitigen Strafbarkeit, d. h. 

Rechtshilfe wird nur gel<>istet an Staaten, die ebenfalls zur Rechtshilk bereit sind, 

und dies geschieht ~uch nur dann, wenn die Tat, aufgrund derer das ausländische 
Ersuchen gestellt wird, auch im Inland strafbar isr. 

Die Konventionen des Europarats zur Auslieferung ('957) und zur Rechtshilfe in 
Strafsachen ([959) verpflichten die beteiligten Staaten zwar zur Kooperation und 

garantieren dadurch die Beiderseitigkeit, lassen aber eine ganze Reihe von Ausnah­

men zu, die erst nach und nach durch ergänzende Konventionen und Zusatzproto­

kolle gestOpft wurden und werden. Dies gilt z. B. für f-iskaldelikte, für die [978 ein 

Zusarzprotokoll geschaffen wurde, das die BRD '985 unterschrieben hat und das 

derzeit im Verfahren der Ratifizierung steckt. Dies gilt femer für politische Angele­

genheiten, deren Ausschluß aus der Kooperation erst durch die Anti-Terrorismus­

Konvention von 1977 eingeschr3nkt wurde. Eine Reihe von Straftaten - z. B. 

Anschläge auf die Zivilluftfahrc, auf Diplomaten, Entführungen und Geiselnahmen, 
Straftaten, bei denen Personen durch den Einsatz von Schußwaffen oder Explosiv­

StoHen gefährdet werden - soll demnach grundsätzlich der Kooperation zugänglich 

sein, auch wenn das Motiv ein politisches ist. Die BRD hat diesen Vertrag, den sie 

bereits '978 ratifizierte, als nicht weirgehend genug kritisiert, weil weder »terroristi­
sche Vereinigungen« noch die »Logistik-Kriminalität. damit erfaßt werden. 

Aber auch da, wo keine Ausschlußregeln im Wege stehen, haben Polizei und 
Sicherheitspoli[ikcr Kritik angemeldet. Sie kritisieren vor allem die langwierigen 

und komplizierten Verfahren bei der Rechtshilfe, bei denen die Gcschaftswege über 

die M in isterien und über die Justiz dom i nieren . 

• Die Rechlshilfevorschrilten (im IRG, d. Vcrf.) orientieren sich ausschließlich am Str~fprozeß 
und gehen nur von bereils bekannten Beschuldiglen aus. Die polizeiliche Arbell, die sich vor 
aUem auf die T.üerermmlung bezlehl, findel insowell kcine Umersliilzung. Kriminalislische 
und krlm Inahechnlsche Mögl ichkeiten, wie sie im nalion~lej) Bereich genu IZI werden k6nnen, 
bleiben wengehend außer Belracht. ( ... ) Schließlich kommt die Bedeu[ung der polizeilichen 
Ermilliungscäcigkeil im Rahmen der Prävenllon bzw. der vorbeugenden Verbrechensbekämp­
fung nicht zum Tragen. Die zum I. [0. '984 ,n Krah getretenen neuen Richdinien für den 
Verkehr mit dem Ausland In Slr3fs~chen (RiVASt) ... gehen - obwohl die [ägliche PraxIS da..s 
Gegenteil belegt - n~ch Wie vor von einem unsclbsüindigen Ermillluobshandcln der Polizei ... 
aus. Damil werden SJe den ulsächhchen Verhältnissen und lechOlschen Möglichkeiten der 
Polize' nlch[ gerecht", so ßKA-Präsidem Boge [985.' 

1 Boge, Hconnch: KompliZIerte V.rfah,,"",vorschri(ten und langwIerige Gesch:Utswegc. Lage und Pnspek­
uven der In'crnauomlm Verbrechcnsbokämplung, m: K .. mmilistik, Her. 1, Heldclberg '98S, S.40. 

J 
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4 Es geht also vorrangig um eine Form der Zusammenarbeit der Polizeien unter dem 
Gesichtspunkt polizeilicher und nicht justiticller Kriterien, wobei der Austausch 
von Infonn:l.tionen und Daten sowie die direkte, sogenannte operative Zusammen­
arbeit im Vordergrund stehen. Nicht zufällig bezieht sich Boge auf die .vorbeu­
gende Verbrechensbekämpfung., also auf polizeiliche Eingriffe, allem voran Infor­
mationseingriffe, bevor ein tatsächlicher Straf tatverdacht vorh;anden ist und damit 

auch ohne bzw. vor Eingriff justitieller InsLanzen. 

b) llllerpol - ewe» BTlefkasunbebörde.? 

Auch die Internationale Kriminalpolizeiliche Organisation (IKPO), kurL: Interpo!. 
konnte diesem Anliegen nur in geringerem Maße entsprechen. Die [923 in Wien als 
Internationale Kriminalpolizeiliehe Kommission gegründete Organisation war wäh­
rend des Krieges unter die Fuchtel der Nazis geraten, Nach dem Kriege wurde sie 
wiedergegründet und erhielt 1956 den Namen I KPO. Sie ist kein Völkerreehtssub­
iekt, bekam aber durch den Beraterstarus bei der UN mehr und mehr internationale 
Anerkennung, was u. 3. den massiven Beitrin nicht-europäischer Staaten zur Folge 
hatte. Mit diesem Anwachsen der Organisation ist eine Reihe von Problemen 
verbunden, die ein Ungleichgewicht in diese internationale Polizeiorganisation 
brachten: 

80% des N3chrichtenaustauschs über Interpol verläuft zwischen den finanzstar­
ken Ländern Europas und Nordamerikas. Die ärmeren Länder der Dritten Welt 

konnten mit der technischen und organisatorischen Entwicklung dieser ersteren 

nicht mithalten. Die ärmeren Mitgliedsstaaten, die die Mehrheit bilden. haben 
regelmäßig Beitragsschulden. Das Prinzip der Gleichbehandlung stand so dem 
Bedürfnis der Kernländer von Interpol gegenüber. die technische Entwicklung 
und die Zusammenarbeit zu forcieren. 

- Die internationale Anerkennung uod das Anwachsen der Organisation beruhen 

insbesondere auf der Anerkennung der nationalen Souveränität der beteiligten 
Länder. Interpol dient dem Nachricluenaustausch, hat aber keine exekutiven oder 
Weisungsbefugnisse. Interpol vermittelt als Nachrichtenste\le nur den internatio­

nalen Rechtsverkehr, kann also z. B. nicht aus eigener Initiative eine Person zur 
Fahndung ausschreiben. Dieser Charakter als Vermiulerin trug der Organisation 
in einigen Kreisen der bundesdeurschen Polizei den Ruf der »Briefkastcnbc­
hörde« ein. Die gesetzlichen Eigenarten der jeweiligen Länder müssen anerkannt 

\Verden. Der Ausschreibung durch Interpol kommen die meisten Staaten zwar 
durch eine vorläufige Festnahme nach, die Auslieferung ist damie aber nicht 
garantiert. 

Wie in den Regelungen der internationalen Rechtshilfe ist auch in den Interpol­

Statuten die Zusammenarbeit bei politischen, rassischen und religiösen Angele­

genheiten ausgeschlossen. Eine Zusammenarbeit in diesen Fragen ist also nur auf 
der Grundlage bilateraler Vereinbarungen möglich. 

Erst in den 80er Jahren konnte die technische Rückständigkeit Imerpols (im 
Vergleich zur Entwicklung in den westeuropäischen nationalen Polizeien) über­
wunden werden. Gelockert wurde zudem das Verbot der Zusammenarbeit im 
Bereich politischer Straftaten. Der bedeutendste Schritt auf diesem Gebiet dürfte 
allerdings die teilweise Regionalisierung der Organisation gewesen sein, die einer 

schnelleren technischen Entwicklung und einer stärkeren Zusammenarbeit in West­
europa entgegenkommt. Geschaffen wurde ein technisches Komitee für Europa und 

ein europäisches Regionalbüro. Dieses späte Einsetzen der Entwicklung hatte aber 
zur Folge, daß Interpol nicht die Organisation wurde, über die sich ein stärkeres 
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Zusammenrücken dcr westeurop~ischen Polizeien hätte entwickeln können . Die 
Bedeutung Interpols ist zwar auch unter deutschen Polizei beamten. die diesen 
Prozeß stark antrieben. unumsuiuen ; gleichwohl verlor die Organisation die Initia­
tive. 

2. Der neue Inlcrnattona/isJeyungsschl~b und die ihn tragenden InstllutJOnen 

Es entstand daher eine Vielfalt von ncuen Institutionen, deren konkrete T:itigkeit 

seither weitgehend im Dunkeln geblieben ist: 
Schon r 97 remstand die sogenannte Pompidou-Gruppe zur Drogenbekämpfung, 
die u. 3. aueh mit Fragen der polizeilichen Zusammenarbeit beschäftigt ise. 

- Auf dem Sektor der Drogenbekämpfung wurden diverse weitere. zum Teil 
regionale Institutionen gebildet. deren Kern die Ständige Arbeitsgruppe Rausch­
gift beim B KA ist. In diesen ArbeitSgruppen sitzen nicht nur die Vertrerer des 
BKA und der regional zuständigen bndeskriminalämter mit Polizeibeamten aus 
den Nachbarstaaten zusammen. integriert sind :luch Vertreter von Inrerpol und 
der US-amerikanischen DrogenpoJizei (DEA). 

Nach der Schleyer-Entführung wurden der Wiencr und der Berner Club ins 
Leben gerufen. in denen Vertreter aus der BRD, [talien. Frankreich, der Schweiz 

und Österreich in Fragen des Ami-Terrorismus und der Staatssicherheit koope­

rieren, darunter wohl auch Repräsent;U\ten der Geheimdienste. Was dabei wirk­
lich passiert, und welche Bedeutung diese Gremien haben, ist vollkommen 
unklar. 

Die wichtigste unter den neuen Institutionen ist allerdings die [976 durch die EG­
lnnen- bzw. Justizministcr geschaffene Arbeitsgruppe TREVI. Die besondere 

Wirksamkeit von TREVI ergibt sich vor allem aus der Stellung zur EG. Auch 
wenn die oberste Ebene von TREVI personell identisch ist mit dem Rat der EG­
Innenminister, einer InstitUtion der Europäischen Politischen Zusammenarbeit, 
ise TREVI selbst formal keine EG-Institution, sondern ein multilaterales Gre­
mium der lnnen- und Justizministcr und der Polizeien der EG-Sta3ten. Auch die 
Führungsspill'.c von TREVI ist parallel wr EG-Präsidemschaft organisiert. Die 
»Troika .. , die die entsprechenden Sitzungen vorbereitet, wird gebildet durch das 
Land, das zum jeweiligen Zeitpunkt die EG-Präsidentschaft innehat. seinen 

Vorgänger und seinen Nachfolger. Die Troika ist auch zuständig für die A ußen­
kontakte: Am Rande der Ministenreffen finden regelmäßig Gespräche mit Mini­
stern und Polizeivertrecern anderer Länder start. Die Liste derer, die don 
Kontakt suchen - u. 3. USA. Schweden, Schweiz, Österreich, Kanada, Australien. 

Marokko -, belegt noch einmal die Bedeutung dieser Institution. 
Die zweite Ebene bilden die für Polizeifragen zuständigen StaatSsekretäre. die dritte 
formieren Arbcitsgruppen aus Vertretern der Pol izei der beteiligten Staaten. Diese 
Anlage als Par:Jlelorganis3tion zu den Institutionen der EG !:ißt es zu, daß die 
TREVI Beschlüsse von EG-weiter Bedeutung trifft. gewissermaßen EG-Innenpoli­
tik betreibt, aber trotzdem nicht der Kontrolle der EG-Kommission und viel 
weniger noch der des Europäischen Parlaments unrerJicgL Zuständig wären damit 
im Grunde die Parlamente der beteiligten Staaten, die aber ebensowenig zu einer 
effektiven Kontrolle in der Lage sind. So ist es typisch, daß beispielsweise der 

Bundestagsinnenausschuß erst seit einigen wcnigen Jahren etwas regelmäßiger über 
die Arbeir der Gruppe informiert wird. die überdies weitgehend im Geheimen tagt. 
Die ~ugänglichen Informationen beziehen sich meist nur auf die Sitzungen der 
obersten Ebene. Über die Arbeit der entscheidenden unteren Ebenen, die die 
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6 Beschlüsse der Minister vorbereiten und die regelmäßige Koordination zwischen 

den beteiligten Polizeien betreiben, weiß die Öffentlichkeit so gut wie nichts . 
Der Name TREVI - eine Abkürzung für »rerrorisme, radicalisme, ex[remisme, 
violcnce intemationale« - suggerien eine Beschränkung auf Fragen der Bekämpfung 
des Terrorismus und politischer Straftaten. Dies war der Ausgangspunkt und ist bis 
heute cin zentraler Bestandteil der Arbeit. Tatsächlich hat man sich aber nie auf 
diesen Bereich beschränkt. Neben einer Arbeitsgruppe zur Terrorismusbekämpfung 

gab es von Beginn an, also seit 1976, bereits eine weitere zu Fragen der Polizeircch­
nik und -ausbildung. 1986 entstand eine weitere zur organisienen Schwerkriminali­

!.ät. Folgr man den dürftigen Zcirungsherichten über die Ministcnrdfen, so ist auch 
die Bandbreite der dort besprochenen Themen erheblich breiter. Sie reicht von asyl­
und ausländerpolitischen Fragen über die Entsendung von Verbindungsbeamten 
und die gemeinsame Nutzung von solclu:n Repräsentanten in Driuländern, eine 
gemeinsame Öffendichkeicsfahndung, maschinenlesbare Personalpapiere, gemein­
same Nutzung von Datentechnik bis hin zu Fragen des Umgangs mit Demonstran­

ten und zum Thema FußbaJlkrawalie. Das Beispiel der maschinenlesbaren Personal­
ausweise, für die mittlerweile in den meisten EG -Ländem Projekte vorliegen , auch 
in solchen, die wie die Niederlande und Großbritannien bisher überhaupt keine 
Personalausweise eingefühn hatten, zeigt die Wirksamkeit der Koordination. 

Mit dem Herannahen des einheirüchen Binnenmarktes hat TREVI eine emeuee 
Steigerung seiner Bedeutung erfahren. Seit 19&6 arbeitet eine Ad-hoc-Gruppe zu 
»Einwanderungsfragen«, die sich vor allem mit der Abstimmung des Asyl- und 
Ausländerrechts in den Ländern der EG befaßt, und seit 19S5 eine vierte Arbeits­

gruppe "TREVI 1992-, die sich mit den .Ausgleichsmaßnahmen « für die EG-weite 
GrenzöHnung befaßt. Im Unterschied zu den anderen Arbeitsgruppen soll sich die 

neue häufiger treHen. 
TREVI ist damit zu einer polizeipolirischen Planungsinstanz geworden. deren 
Bedeutung vergleichbar ist mit der der Konferenz der Innenminister des Bundes 
und der Länder in der BRD . Das gilt sowohl für die Orgaois:llionsstruktur auf den 
drei Ebenen als auch für das Verhältnis ~u den Parlamenten und zur Öffentlichkeit 
und für die Reichweite der don an den Parlamenten und Jer Öffentlichkeit vorbei 

getroffenen Entscheidungen. 
Neben dieser politischen Funktion hat die Gruppe in den letzten Jahren mehr und 
mehr Bedeutung für die praktische Koordination polizeilicher Tätigkeiten erhahen. 
MechaJIismcn dazu sind 
- das ständige TREVI-Sekretariat mit Sill in dem Land, das die Präsidentschafe 

innehat, 
- ständige Verbindungsbüros in jedem der beteiligten Länder, 
- geschützte Telex-Verbindungen zwischen den Nationalen Zentralbüros der Poli-

zeien (in der BRD das BKA), 
- themen bezogene Meldediensre in Bereichen wie Terrorismus, Waffenhandel, 

Drogenhandel, bewaffnetem Raub, Betrug, Menschenhandel. Erpressung und 
Entführung sowie FußballkrawaUen. 

Die praktische Wirkung dieser Kooperation konnte man anläßlich der Fußball­

Europameisterschaften 1988 erkennen, als randale-verdächtige britische Fans bereits 
an den Grenzen »vom Platz gestellt« wurden. 

J. Die Schengen-Gruppe: Nägel mit Köpfen 

Im Unterschied zu TREVI greift die Schengen-Konferenz nicht selbst ins praktische 
Polize.igeschäft ein. Ihre Funktion ist die der Ausarbeitung eines zweiten Vertrags-
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werks. das die in dem Abkommen von 1985 enthaltenen Vorstellungen konkretisie­
ren soll, insbesondere die Verlagerung der Kontrollen an die Außengrenzen der 
beteiligten fünf VertragsStaatCfl, die Konzeption einer gemeinsamen Visa- und 

Asylpolitik und die auf die Polizei bezogenen "Ausgleichsmaßnahmen~. Schengen 
iST damit das Pi!orprojeh für die» Innere Sichcrheits .. politik der EG. 

Wahrend das erSte Schcngen-Abkommcn aber ein Verwaltungsabkommen war, 
wird das zweite von den nationalen Parlamenten ratifiziert werden müssen . Unter 

dieser Voraussetzung hätte man annehmen müssen, daß die Parlamente an der 
Beratung des Venragswerks in angemessener Fonn beteiligt würden. Weit gefehh: 
Wie auch in anderen Fällen der inrernationalen Zusammenarbeit der Polizeien ist 

~uch hier Politik im wesentlichen hinter verschlossenen Türen betrieben worden. 

Wahrend die Exekutive in Gestalt der IMK sehr wohl Einfluß nehmen konnte und 

bereits 1986 ihre Forderungen vorlegte und mir dem BMI abstimmte, konnte der 
Bundestagsinnenausschuß die Verhandlungen allenfalls im Ergebnis nachvollziehen. 
Eine Plenardebatte zum Thema hat es nicht gegeben. Bis heute hat die Bundesregie­
rung der ÖHentlichkeit keinen Entwurf vorgelegt. Die einzigen zugänglichen 
Fassungen des fertigen Vertragswerks kamen aus den Niederlanden, die im Ver­
gleich zu den 3nderen Staaten die offenste Informationspolitik betreiben . 
Nichtsdestoweniger sollte der Vertrag "m 1 5. 12. [989 unterschrieben werden, was 
sich nur dadurch verzögerte. daß mit der Öffnung der DDR-Grenzen neue Pro­
bleme entstanden. Trotzdem kann davon ausgegangen werden, daß ein neuer 

Unterschriftstermin im Frühjahr anstehen wird und daß auch ohne den förmlichen 
Vertr:agsentwurf bereits jetzt an der Umsetzung wesentlicher Punkte - wie des 
Sehengen-Jnformationssystems (SIS) - gearbeitet wird . 

Inhalt des VerLragsenLwltrfs 

Ausländer- und Asylrecht: Mit der Verlagerung der Grenzkontrollen an die gemein­
samen Außengrenzen sollen auch ein gemeinsames Visum der beteiligten Sta.aren 

geschaHen werden und die Länder, deren Bürger in Zukunft einer Visumspfücht 
unterliegen. gemeinsam festgelegt werden . In Zukunft wird es zwei Klassen von 
Ausländern geben; EG-Ausländer und sogenanOIe Drittausländer. 

Asylanträge sollen nur noch in einem der beteiligten Staaten gestellt werden können. 
Die anderen verpflichten sich, diese Entscheidung zu akzeptieren, was für die BRD 
letztlich bedeutet, daß das Grundrecht auf Asyl in der ERD wegfällt . Für die 
Durchsetzung der jeweiligen Entscheidungen sollen Infonnationen ausgetauscht 
werden . Probleme sollen Im Rahmen eines ständigen Komitees besprochen wer­
den. 
Rechtsanglelc/'ung wird es nur in beschränktem Maße geben : Eingefühn wird eine 
Meldepflicht für bestimmte Waffen, was vor allem die jagdbegeisrenen Belgier und 
Franzosen betrifft. Für Ausländer wird es eine generelle Hotelmeldepflicht geben. 
Der wohl umstrittenste Punkt war das Betäubungsmitrelrecht, das in den Nieder­

landen liberaler gehandh3bt wird: Besitz von Drogen in kleinen Mengen ist hier nur 
Ordnungswidrigkeil und muß daher nicht verfolgt werden . Die Niederlande ver­
pflichten sich nunmehr. den Drogenbesitz und -konsum von Ausländern auf jeden 
Fall strafrechtlich zu verfolgen, auch wenn es sich nur um kleine Mengen und 
weiche Drogen handelt. Ferner verpflichten sich die Venragspan:eien, in ihrem 

Land Bestimmungen über die Einziehung bzw. Abschöpfung illegaler Vermögens­
gewinne aus Drogengeschäfren zu schaffen. 
RechtshIlfe und Auslieferung: Sowohl die Auslieferung als auch die fönnliche 
Rechtshilfe werden beschleunigt und um neue Kanäle erweitert. Die Auslieferung 
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8 soll nicht mehr nur über den diplomatischen GeschäfLSweg möglich sein, sondern 
auch über den ministeriellen. Förmliche Rechtshilfeersuchen sollen außer über die 
Nationalen Zemralbüros von Interpol (in der BRD das BKA) und über clie 

Justizministerien nun auch von Justizbehörde Zu Justizbehärde übermittelt werden 
können. 
Der Bereich der polizeilichen Rechtshilfe - ohne das Zutun der Justiz - wird 
erweiten. Dies berrifft vor allem die Ersuchen, bei denen keine direkten Zwangs­
maßnahmen ergriffen werden sollen . 
7ätigkeu auf fremdem HoheItsgebIet - Na ehe de, Observat101I, kontrollierte LIefe­
rung von Drogen: Die von der Presse besonders hervorgehobene Frage der Nacheile 
nach flüchtenden Tatern ist zunächst nur eine symbolische Angelegenheit. Sie soll 
10 km hinter der Grenze (also nach 5-10 Autobahnminuten) ihr Ende haben. 
Die grenzüberschreitende Observation ist dagegen nicht an eine Disunz gebunden. 
In beiden Fällen sind die Möglichkeiten des direkten Eingriffs begrenzt und 
bedürfen der Abstimmung mit den PoJizeien des Nachbarlandes bzw. eines Rechts­
hilfeersuchens, das zumindest nachgereicht werden muß. 
[n der Vergangenheit vor allem zwischen bundesdcutschen und niederländischen 

Behörden sehr umstritren waren sogena.nnte kontrollierte Lieferungen von Drogen 
über die Grenzen hinweg nach einem Scheinkauf oder K;lufangebot durch einen 
verdeckten Ermiuler der Polizei . Diese Praxis, die jeez.t der Zustimmung der Polizei 
des betreffenden Landes bedarf, soll durch den Vertrag auf solide rechtliche Füße 
gestellt werden. 
ErfahrungsaustAusch. Kooperation und konventioneller Austausch von Daten: Der 
seit Jahren diskutierte Austausch von Verbindungsbeamten wird hier nun festge­
schrieben. Der Verbesserung der Zusammenarbeit soll auch eine ständige Arbeits­
gruppe zum Them.1 Drogenbekämpfung dienen . 

Der konventionelle Informationsausrausch soll sich nicht Dur erstrecken auf Daten 
der unmittelbaren Gefahrenabwehr und Strafverfolgung, sondern auch auf Daten, 

»die zur Verfolgung einer zukünftigen Straftat von Bedeutung sein können«. 
Tm Venragsentwurf vom September 1988 noch nicht enthalten war der neue Artikel 
48, der einen Informationsauslausch zWtschen den Gehetmdiensten zu Zwecken der 
nationalen Sicherheit festlegt. 
Den Kernpunkt des Venrags bildet das Schengen- lnformat/Onssyslem (5/5), ein 

Sach- und Personenfahndungssystem, das {ür Kontrollen im Inland und an den 
gemeinsamen Außengrenzen sowie für die für die Visumsvergabe zuständigen 
Behörden :z,ur Verfügung stehen soll. »Geplant ist ein Reehner-Rechner-Verbund, 
wobei in jedem der fünf Staaten parallel in hai dich identische Datenbesünde geführt 
werden sollen . Eingabe und Bestandspflege sollen online über den zentralen Bestand 
erfolgen, ähnlich wie dies derzeit beim bundesweiten INPOL-Fahndungssystcm 

der Fall ist «). Die Speicherkapazität soll im Bereich der PersoncndJ,ten bei j, s Mio 
Datens;itun bestehen. Die Kosten für die zentrale Komponente, für deren Siel. 

derzeit Wiesb:lden, Paris und Den Haag Ansprüche angemeldet haben, sollen bei 3.1 
Mio DM für den Aufbau und weiteren j~hrlichen 1,5 Mio DM für den Betrieb 
liegen.· 

Personendatensätze sollen enthalten dürfen: allgemeine Angaben zur Person 
(Name, Geburrsdatum, Geburtsort, Anschrift), die personengebundenen Hinweise 

} WeIChen. 11,ilo: Du g~pbnlc Schrngm·llllorTnlllonssys"m. In Compulcr und RlOCh. 1990 (im EI"'chel' 
nen). 

~ Ebd. 
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~bewaffnet .. und »gcwal((ätig. sowie den Ausschreibungsgrund und die zu ergrei­

fende Maßnahme. 
Hinsichtlich Ausschreibungsgrund und Maßnahmen unterscheidct der Emwurf 

folgende KatCßorien : 
- Personen, die mit dem Ziel der späteren Auslieferung festgenommen werden 

sollen, 
- Drirtausländer, denen die Einreise verweigert oder die ausgewiesen werden 

sollen, 
- Personen, die zu Zwecken der Gefahrenabwehr in Gew:l.hrsam genommen wer­

den sollen; dies betrifft insbesondere Vennißtc, hilflose Personen , aber auch 

Personen, die zur Verhütung von Straftaten vorbeugend festgenommen werden 

sollen, 

- Personen, deren Aufenthaltsort ermiuclt werden soll, 
- Personen, deren Kontrolle .verdeekt registriert« werden soll. 
Dies entspricht der polizeilichen Beobachtung, früher .beobachtende Fahndungu 
genannt. Diese soll nicht nur zur konkreten Gcfahrenabwehr und zur Strafverfol­
gung möglich sein, sondern auch - und das wird die Regel sein - bei einer Person, 
die als » Wicderholungstlter« eingestuft wird oder von der angenommen wird, daß 
- sie in erheblichem Umfang Straftaten von außergewöhnlicher Bedeurung ' " 
begeht oder begehen wird« - genannt werden organisierte Kriminalität und »terrori­
stische Gewalttätcr und deren Unterstützer«. 
Die Datensehutzrcgdn für das neue SIS sind reichlich formelhaft und d:lrüber 

hinaus gespickt mit Ausnahmeregeln: So sollen Daten nur ~u Zwecken genutzt 
werden dürfen. die der Kategorie entsprechen. zu der sie gespeichert wurden . 
Ausnahmen sollen aber gemacht werden bei unmittelbar bevorstehenden Gefahren, 
zur Bekämpfung schwerer StrafLaten und zu Zwecken der Staatssicherheit. Gegen 
die Regelung, daß eine Speicherung in Dateien, die nichr der Kontrolle und der 
Visa-Erteilung dienen. unzulässig sei. haben alle Staaten außer Frankreich Vorbe­
halte angemeldet. 

So soll es zwar ein AuskunftSfccht geben, das sich nach dem Recht des an gefragten 
und nicht des eingebenden Staates richten soll. Der eingebende Staat soll aber vor 
der Auskunftsertcilung um Stellungnahme gebeten werden . Frankreich will g~r eine 
Zustimmungspflicht. 

Immcrhin wird es in jedem Land Datenschutzbeauftragte zur Kontrolle des SIS 
geben. Danach muß Belgien eine solche Instirution erst einmal einführen. Was die 
Kompetenzen <.lieser Konrrollinstanzcn sein sollen, isr aber nicht weiter festgelegt. 
Angesichts der T:Hsache. daß die Datenschutzkontrollen bereits im nationalen 
Rahmen auf erhebliche Schwierigkeiten stOßen, stellt sich die Frage. welchen Erfolg 
sie auf dem erheblich schwierigeren Terrain der Datenübermitdung ins Ausland 
haben können, bei jeweils Ulllcrschiedlichen Rechtssystemen, bei unterschiedlich 
weit gehcnden Kompetenzen \lnd Zugangsmöglichkeiten etc. 

4. (Sog-)Wirkltng von Schengen 

Die Bedeutung der Ergebnisse der Schengener Verhandlungen kann nicht hoch 

genug eingeschätzt werden. 
Entens werden diese Verhandlungsergebnisse auch ohne ihre formale Unterzeich­
nung wirken. Dies gilt insbesondere für das SIS, das bereits ab 199' arbeitsfähig sein 

soll. Wie auch in vielen Beispielen innerhalb der Staaten wird die Fähigkeit der 
Parl;\mcme, nach dem Aufbau des Systems auf seine Ausgestaltung oder gar auf 
seine Inbetriebnahme Einfluß zu nehmen. reichlich gering sein. Ein BKA-Gesccz-
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10 Entwurf, der eine online-Übennitdung innerstaatlicher Polizeidaten ins Ausbnd 
zuläßt, liegt bereits seit 1988 vorl . 

Zwel/em werden diese Ergebnisse Auswirkungen auf die rechtlichen und politi­
schen Bedingungen der jeweiligen Vertragsstaaten haben. Dies gilt nicht nur für die 
Niederlande und ihre bisher liberalere Drogenpolicik. Dies gilt auch für die BRD : 
Derzeit fehlen hicrL.ulande weitgehend die Rechtsgrundlagen für die polizeiliche 
Datenverarbeitung. In der Debanc um neue Polizeigesetze und die Veränderungen 

der StPO sind gerade Fragen wie die "Polizeiliche Beobachtung. umstritten. Deren 
Verrechrlichung in einem supranationalen Abkommen, auf die besonders die bun­

desdeutsche Seite hingewirkt har. wird die Diskussion um diese Fragen weiter 
einengen. Der Hinweis auf Europa wird so nicht nur für die kleineren Staaten, 

sondern 3uch für die innere Debatte in der BRD zu einer Keule der Exekutive. 
Drittem: Schengen so\lte eine Pilotfunktion für die Regelungen in der Gesamt-EG 
erhalten. Die Diskussionen in der TREVI-Gruppe zeigen. daß dieses Ziel durchaus 
erreicht wurde. Auch hier wird über nAusgleichsmaßnahmen~ diskutiert. Im Aus­

länder- und Asylrecht hat man sich bereirs weitgehend auf dieselben Formeln 
geeinigt. Eine Liste von 59 visumspflichtigen Ländern , wobei z. B. die lateinameri­
kanischen Staaten noch nicht einbezogen Waren. stand bereits im Sommer letzten 
1 ahres fest. Ein Infonnationssystem :LU denselben Zwecken wie das srs ist in der 
Diskussion. Pläne gibt es ebenfalls wr Vereinfachung der Rechrshilfe und der 
Auslieferung. Umstritten scheinen dabei nicht so sehr die .Ausgleichsmaßnahmen«. 
sondern vielmehr die Grenzöffnung selbst: Großbritannien fühn: Argumenrc natio­
naler Souveränität ins Feld, Dänemark hat Verpflichtungen gegenüber der Nor­

dischen Zollunion. die mit denen der offenen EG-Grenzen kollidieren. 
Viertens bemühen sich eine Reihe von Staaten, schon vor 1992 Zugang zu den 
Segnungen der Schengen-Gemeinsch:.ft zu erhalten: Italien. Spanien und Portugal 

haben bereirs Aufnahmeanrräge gestellt, werden voraussichtlich aber erst Zugang 

erhalten. wenn der Vertrag vollständig unter Dach und Fach ist. Auf jeden Fall 
werden sie die Ergebnisse akzeptieren müssen. 

J. Internationale KooperatIon der Polizei - eine Sache der Polizei 5elbsl? 

Der Versuch. diese Entwicklung der [etz.ten r 5 1 ahre zusammenfassend zu bewer­
ten, zeigt. daß es sich hier nicht nur um eine quantitarive Steigerung der imernatio­

nalen - vor allem der europäischen - PoJizeikooperation handelt. sondern auch um 
eine qualitative. bei der die polizeiliche Zusammenarbeit sich mehr und mehr von 

den Fesseln des justizfönnigen Verfahren ablöst. Dies gilt vor allem für die Bereiche 
des Infonnations- und Dacenflusses wie der direkten »operativen- Zusammenarbeit. 
in der die Hürden der justiz.vcnnirtelten Rechtshilfe mehr und mehr entfallen und 
auch nicht - oder nur unzureichend - durch neue datensehutzrechrliche Hürden 

ersetzt werden. Diese erweisen sich bereits im nationalen Bereich als äußerst 
schwach. Auf der europäischen Ebene sind sie entweder nicht existent. windelweich 
wie die Europäische Datenschut,konvention oder nicht zutreffend, weil die Formen 

der Zusammenarbeit nicht auf der fonnellen EG-Ebene angesiedelt sind, sondern 
sich als losgelöste zwischenstaatliche Zusammenarbeit entwickeln. 

An die Stelle justizfönniger und rechtlicher Kriter;en trcten poli"leiliche und exeku­

tive Maßstäbe. die in hohem Maße nationalen Entwicklungstrends folgen. Hervor­
zuheben sind dabei u. a.: 
- eine wachsende Technisierung der Polizeien verbunden mit einem erheblich 

höheren Stellenwert der Information und ihrer Verarbe.itung. 
- die Entstehung neuer Handlungsformen auf der Grundlage dieser Technik - von 

der KontTolJsceile. an der sich alle Passanten auszuweisen haben und einer 
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Computeranfrage umerzogen werden, über die Rasterfahndung bis hin zur 
Polizeilichen Beobachtung .. ; 

- der Trend zu "opera[iven« Strategjen, bei denen auch verdeckte Handlungsfor­
men neu belebt werden; 

- die Loslösung von rechtlichen Konditionalprogrammen. Es werden Eingriffsbe­
fugnisse verrechdicht, die jenseits von konkrcten Gefahren- und Verdachtsmo­

meßten liegen und sich tendenziell gegen jedermann richten - niche nur in den 
bundesrepublikanischen Polizeigesetzen und der Strafprozcßordnung, sondern 
auch in Frankreich (Gesetz Securi(c et liberte, ~982) oder in Großbritannien (neue 
Anhalte- und Durchsuchungsbefugnisse seit den ~Anti-Terror-Gesetzen . der 

70 er Jahre); 

- die Aufwertung und Ausdehnung zentraler Organisationsteile vor allem im 
kriminalpolizeilichen Bereich sQwie 

- die Professionalisierung bestimmter Ermittlungsbereiche auf den zentralen Ebe­
nen - insbesondere im politischen und im Bereich der organisienen Kriminalität 
und des Drogenhandels . 

Was sich derzeit auf europäischer Ebene abspielt, kann deshalb in vielerlei Hinsicht 
als Pendant nationaler Entwicklungen gewertet werden . Zweifellos gibt es unter den 
europäischen Polizeien hierbei ein starkes Gefälle . Vor allem die südeuropäischcn 
Stuten hinken dieser Entwicklung in vielen Punkten hinterher, was z . T. aus der 
militaristischen Tradition und der daraus resultierenden Organisationssrruktur der 
Poljzeien herrührt. 
Dieser Prozeß und seine Folgen auf der europäischen Ebene ist deshalb noch lange 
nicht als eine einseitige. gewissermaßen ,koloni-alistische. Ausdehnung eines >Modell 
Deutschland. oder >Modell Nordeuropa, zu begreifen, eine These. die in den 70er 
Jahren vielfach die Diskussion in der Linken beherrschte . Als solche müßte er völlig 

aufgesetzt bleiben. Gegen einen solchen ,Kolonialismus. spricht vor allem auch die 
Tatsache, daß insbesondere Spanien und Portugal sich mit Verve für eine stärkere 
Zusammenarbeit der Polizeien in der EG eingesetzt haben, was sie als Motor für die 
Modernisierung ihrer Polizeicn l.U benutzen scheinen . Die spanische Regierung hat 
sich in den sechs Monaten ihrer EGITREV1-Präsidentschaft im ersten Halbjahr 

1989 wie kaum eine andere zuvor um die polizeiliche Komponente des einheitlichen 
Binnenmarkts bemüht. 
Der Schub der Internationalisierung (bzw . Europäisierung) der Polizeiräligkcir ist 
aber mit der Umsetzung des Schengen-Abkommens und seiner Ausbreitung auf 
EG-Ebcne noch lange nicht abgeschlossen . Die Forderung n:lch einer europäischen 
Poliui mit Exekutivbefugnissen über die jeweiligen nationalen Grenzen hinaus 

stand in den 70er Jahren 3m Anfang dieser Entwicklung. Sie ist aber im Laufe der 
Jahre keineswegs verschwunden, sondern steht nach wie vor auf der Wunschliste 
nicht nur deutscher Polizeiführer und -politiker6

, Das ständige TREVI-Sekretariat, 
die regionalen europäischen Interpol-Organe und vor allem S15, dessen Erweiterung 
um Erkennungsdienst-, Haft- und Straft;!.ten-JStraftäter-Dateien bereits in die Dis­

kussion gebracht wird, sind Grundsteine dieser Entwicklung einer »vertikalen 
1megration«i der EG- Polizeien. 

J Vgl . T.,., und pokumenullon 'n CIUP - Bürgenecht< & Poli7.<', Ho>ft J I, S. ,S Ir. (crhildich \ibor 
K.irschkem· Vel""S,nd, Hohenzollemd.mm '99, '000 Berlin l')' 

6 V&, . 7. . B. Stoffelen. Piet (ho"iindisches Milglied der so:t.,J.li.usche.n Frlkuon des Europl · P, rbments): 
EuroPol und d ie Niederlande, m : Bund Deutsc" .. K"m.n.lb02llller. Bund.syor5l.nd (Ht;-) : EuroPol. 
Sonderdokum.nt~non 7-ur tntcmlUonllen V.rbrcchen.b.~>mpfung. Bcrlin J 989. S. 7 H. 
Dcr Begriff stamm' von : y,," Re<n<n, Pi<t: Policmg Eutop' .her '99~ : coopcrntlon lnd rompeullon. In : 
European AfI~II"S, 1/ 1989. S. 4l ff. 
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12 1/ I. Terrorismus und organisierte Kriminalitiü als ideoLogische TreibmitteL 

Dje Notwendigkeit einer weireren IntemaLiona!isierung der Poli:teitätigkeit isr in 

der Polizeifachpresse und in den Äußerungen zuständiger Politiker weitgehend 

unumsrriucn . Seit den 70er Jahren allerdings haben sich die Begründungen sowohl 

für die internen Modernisicrungs- und Professionalisierungsproze.sse als auch für 

eine verstärkte internationale Zusammen<lrbeit verschoben. In den 70er Jahren 

hoben Politiker und Polizei vor allem die Gefahr des Terrorismus hervor. Wie auch 

schon in früheren hisrorischen Phasen ermöglichte die Bekämpfung politischer 

Gegner mehr als alles andere die Überwindung von Schranken der nationalen 

Souveränität. ln den 80er Jahren ist der Verweis auf den Terrorismus zwar nichr 

verschwunden, wurde aber mehr und mehr durch die Beschwörung der organisier­

ecn Kriminalitäl und des Drogenhandels ersetzt. Gemeinsam ist diesen Bedrohungs­

vorstellungen, daß sie in den Augen der Polizeiführer und Innenpoliriker, die sich 

ihrer bedienen, nicht mehr mir konventionellen Mitteln bekämpft werden können, 

sondern sowohl eine stärkere internarionale Zusammenarbeit als auch den Ausbau 

der Informarionsteclmologicn, den verstarkren Eins3t7, verdeckeer Meehoden und 

entsprechende Befugnisse im Innern erforderten. Sie seien niche nur professionell, 

technisch gerüster, klandestin und rauchten im gesellschaftlichen Alltag unter, 

sondern wirkeen über narionale Grenzen hinweg . 

.. D'e steigende ;memllionlle Krimin~lität hangt cinmo..l mit der wnehmcndcn Verflechtung 
der wirtschaftlichen Beziehungen zmammen. Außerdem hat der grenzüberschreitende Ver­
kehr innerh~lb Europ3S ein früher kaum vorslellb~res Ausmaß angenommen. ". Die moder­
nen Kommunikalionsmlltcl überbrücken große Entfernungen ebenso wie die immer schnelle­
r",n Verkchrsmitlel. So ergeben sich auch für den Str:lftltcr mehr Gelegenhelren, über die 
Grenzen hinweg Strafl3len vorzubereiten und nach der Tat in ein ,mderes Land zu flie­
hen . . ... . ' 

Das Argument der engeren internationalen Beziehungen, der Durchlässigkeit von 
Gren~en und des technischen Fortschritts, der auch Kriminellen zugure komme, ist 

aber alt. Es cat bereits am Ende des 19. Jahrhunderts und erst recht in der 
Enlstehungsphase von Interpol gUle Dienste. 1926 schreibt der Präsident des 

sachsischen Krimina!amts, von Palit7.sch, einen Bericht über die Anfänge der ncuen 

Organisarion, in dem es u. a. heißt: 

• Wenden wir uns wieder dem allgemcinen imcrnalionakn Verbrcc.hcnum zu, sO müs~en wir 
zunächst feststellen , daß auch In DClllschland mit tier fOrtSchreitenden Entwicklung der 
Technik und mil dem Ausbau des immer vtelseitigeren Win.schl(tslcbens das Verbrechenum 
eme größere Entwicklung und Vollendung erbnglc .. .. Dieses Vcrbrechcnum hat es verstln­
den, mit der Entwicklung der tcchnlschen Wissenschaft Schnll :z.u h2lten und die Verwendung 
aller neuzeitlichen Einrichtungen und Hilfsmmcl SICh nutzbar 2U machen. Die Polizei blieb 
bCI die-sem Wettbewerb welt zuruck .. '· 

Mit dieser GcgenübersteHung soH nicht behauptet werden. daß sich seit dieser Zeit 

der Entdecktmg des »Berufsverbrechers«, der Vorsrellung des "polizeilichen Gegen­

übers« in der Gründungsphase von {nrerpol, nichts getan häree. Es widerspräche 

jeder Logik, etwa anzunehmen, daß die Ausweitung des kapitalistischen Weltmarkts 

nicht auch die Ausweitung seiner illegalen Branchen mir sich brächte. Es wäre 

gleichfalls sinnlos, die Machr der mafiösen UnrcTIlchmer 'W verniedlichen. 

Wenn man ;J,ber nicht abstreitet, daß es diese Gefahren gibt, muß man dennoch nicht 

dieselben rolgen daraus 'lichen : BcgriHe wIe organisierte Kriminalirät und Terroris-

S So der chcmlligc ßundcslOoenmlnlSlcr Zimmcnn,nn. Rede ,uf d .. 16. Rcg,onalkon(crto7. vun In'erpol, 
~ .~ . \ .1987, .bgcdruck' '0: Innere Sicherheu, 3" 987, S. q. 

? Oi< Bck:i.mplung dt'< ml<Tnat'on.!cn Verbr",henums. 0"0 Me",""" Verlag, Hlmbur~ 19.6. S. Jl . 
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mus werden in den entsprechenden Äußerungen vollkommen uferlos gebraucht. So 
werden etwa in Polizeifachzeitschriften selbst der Taschendiebstahl rund um den 
Frankfurter Bahnhof oder von Hehlern organisierte Wohnungscinbriiche unter dem 

Begriff der organisierten Kriminalit~t ~bgehandclt. Wieviel Schindluder mit dem 
Terrorismus-Begriff getrieben wird (siehe .. Werbung für eine terroristische Vereini­

gung«), ist bekannt. 
Die Forderungen hinsichtlich polizeilicher Befugnisse sind dementsprechend belie­
big. Weder werden die Folgen für die Bürgerrechte thematisiert, noch wird ernstluft 

darüber nachgedacht, ob die gestellten Forderungen denn auch tats~chlich effektiv 
sein können. Datenschutz wird mit» Tatenschulz« gleichgesetzt. 
Sowohl organisieret Kriminalität als auch Terrorismus werden ausschließlich als 

polizeiliche Probleme gedacht. Politische Lösungsansätze spielen in diesen Erwä­

gungen nicht nur keine Rolle, sondern werden zum Teil massiv bekämpfr. Dies gilt 
hinsichtlich der LegalisierulJgsdiskussion im Drogenbereich , aber auch fiir rorde­

rungen der politischen liberalisierung, für Versuche des Dialogs mil -Aussteigern« 
oder auch nur der forderung fairer recht5staatlieher Prozesse. 
Kritik an dieser Ar! der Herangehensweise wird entweder als Nai\,jtä[ oder als 

böswillige politisch gesteuerte Verdrängung abgeran . Eine Kritik an den Planungen 
einer europäischen Polizeigemeinschaft sollie desh~lb nicht nur diese Planungen 
oHcnlegen und ihre Konsequen:t.en als Einschränkungen der Bürgerrechte kritisie­
ren . Sie muß ihnen gleichzeitig den Anschein der No[Wendigkeit streicig machen. 
Der Abb;lu von Grenzen muß nicht ohne weiteres eine Dynamik entfalten, die eine 
derart exekutivl;tStige Europäisierung nach sich zieht. In Europa hat es bislang eine 
ganze Reihe von Grenzöffnungen gegeben. ohne daß sich eine solche Konsequenz 
ergeben hätte. Als Beispiel sind da u. a. die nordische Zollunion und auch die 
Benclux-Staaten LU nennen. Die Grenzen der Bundesrepublik zu ihren Nachbar­
staaten sind auch bisher schon weitgehend offen gewesen, nicht nur zu denen. die 
Mitglieder der EG sind, auch zu Österreich und der Schweiz. 
Um so weniger zwangsläufig ist, daß die Formen der Zus;lmmenarbcit sich auf diese 
klandestine Weise abspielen. Hätte man es nur auf eine der stärkeren Integr:ltion der 
EG entsprechende Polizei abgesehen. so wäre z. B. schon lange der Weg über die 

offi:t.icllen EG-Institulionen möglich gewesen. Genau den haben die Sicherheitspo­
litiker und die Polizeien geradezu gemieden wie die Pest. Sowohl TREVI als auch 
Schengen sind Formen der multilateralen Zusammenarbeit der EG-Mitgliedsstaa­
ten, aber nicht Fonnen der ~Europäischen Politischen Zusammenarbeit« . ­

Kurzfristige Erfolge einer solchen Kritik können zunächst allerdings nicht erwartet 
werden . 

IJ 
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